
ermutigt über den tbemenbezogenen AnsaIz, den der Erste 
Ausschuß im zweiten Abschnitt seiner Arbeit wlIbrend der 
neunundvierzigsten Thgung gewllhlt hat, 

1. beschließt, fiIr die Beratungen des Ersten Ausschusses 
im Einklang mit dem in Ziffer 2 der Resolution 48187 enthalte
nen themenbezogenen Ansatz die folgende gestnffelte Be
hnndlung fiIr die Punkte auf der Thgesordnung des Aus
schusses zu wIIhlen: 

a) Generaldebatte über alle Thgesordnungspunkte im 
Zusammenhang utit der Abrtistung und der internationalen 
Sicherheit; 

b) informelle themenbezogene Beratung über einzelne im 
Ersten Ausschuß zur Behnndlung anstehende Gegenstände; 

c) Behnndlung aller Resolutionsentwthfe, die zu allen 
Thgesordnungspunkten im Zusammenbang mit der Abrüstung 
und der internationalen Sicherheit vorgelegt wurden; 

d) Beschlußfassung Z\l a11en ResolutionsentwOrfen, die 
zu allen Thgesordnungspunkten im Zusamm~nhnng mit der 
AbrlIstung und der internationalen Sicherheit vorgelegt 

. wurden; 

e) Generaldebatte, Behnndlung von Resolutionsentwür
fen zu dem Punkt • Antarktisfrage" und entsprechende Be
schlußfassung; 

2. beschließt iJ1(ßerdem, daß die Amtstrilger des Ersten 
Ausschusses im Benehmen mit den Delegationen und dem 
Sekretarint empfehlen werden, wieviele Sitzungen der Erste 
Ausschuß wIlhrend der ordentlichen Thgung der Generalver
sammlung abhalten wird; 

3. ersucht den neuen Vorsitzenden des Ersten Aus
schusses, die Konso1tationen über die weitere Rationalisierung 
der Arbeit und die effektive Aufgsbenwahroehmung seitens 
des Ausschusses fortzusetzen; 

4. ersucht den Ersten Ausschuß, das in Ziffer 1 gebilligte 
Arbeitsprogramm weiterzuverfolgen; 

5. fordert den Generalsekretär TltlChdrUckUch auf, dem 
Ersten Ansschuß wIlhrend der fiInfzigsten Thgung im Rabmen 
der vorhandenen Mittel ausreichende Unterstützung zu 
gewähren und ihm einen größeren Anteil der verfügbaren 
Konferenzräumlichlreiten zuzuwei_, damit er sein Arbeits
programm entsprechend durchfUhren kann; 

6. beschließt, die Frage der weiteren Rationalisierung 
und Verbesserung der Arbeit des Ersten Ausschusses auf ihrer 
fllnfzigsten Tagung zu prüfen. 

90. PlentJTSitvmg 
15. Dezpnber 1994 

49186. 'Obereinkommen tiber das Verbot der EntwIcklung, 
Herstellung und Lagerung bakteriologischer 
(bIologischer) Waffen und von 'lbxInWllfl'en sowie 
lIher die Vernichtung solcher Waffen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen im Zu
sammeabang mit dem vollständigen und wirksamen Verbot 
bakteriologischer (biologischer) Waffen und von 'lbxinwaffen 
sowie über die Vernichtung solcher Waffen, 

sowle unter Hinweis auf ihre am 6. Dezember 1991 ohne 
Abstimmung verabschiedete Resolution 46/35 A. in der sie 
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unter anderem die aufgrund der Empfehlungen der Dritten 
Konferenz der Vertragsparteien zur tlberprüfuiig des Überein
kommens über das Verbot der Entwicklung, Hemelllmg und 
Lagerung bakteriologischer (biologischer) Waffen und von 
Toxinwaffen sowie über die Vernichtung solcher WaffenS'l 
erfolgte EinselZlmg einer allen Vertragsstaaten offenstehenden 
Ad-hoc-Gruppe von Regienmgssachverstlindigen begrDßt hat, 
deren Aufgabe darin besteht, mögliche Verifikationsmaß
nahmen vom wissenschaftlichen und technischen Standpunkt 
zu ermitteln und zu prfIfen, 

forner unter Hinweis auf ihre am 16. Dezember 1993 ohne 
Abstimmung verabschiedete Resolution 48/65, in der sie den 
Schlußbericht der Ad-hoc-Gruppe von Regierungssachver
ständigen zur Ermittlung und PrOfung m.ögIicher Verifikations
maßnahmen vom wissenschaftlichen und technischen Stand
punkt"', den diese auf ihrer letzten Thgung am 24. September 
1993 in Genf im Konsens angenommen hat, zur Beachtung 
empfahl, 

mit Getulgtuung feststellend, daß dem 'Obereinkommen 
üher das Verbot der Entwicklung, Heme11ung und Lagerung 
bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Thxinwaffen 
sowie über die Vernichtung solcher Waffen" mehr als 
einhundertdreißig Vertragsstallten angehören, einschließlich 
aller ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats, 

eingedenk dessen, daß sie alle Vertragsstaa!en des Überein
kommens aufgefordert hat, sich an der Umsetzung der Emp
fehlungen der Dritten Überprilfungskonferenz zu beteiligen, 
insbesondere auch an dem in der Schlußerkllirung der Dritten 
Überprilfungskonfereni'" vereinbarten Informations- und 
Datenaustausch, und dem Generalsekretär solche informatio
nen und Daten nach dem eiabeitlichen Verfahren jährlich 
splItestens bis zum 15. April zu übermitteln, 

upter Hinweis auf die Bestimmungen des 'Öbereinkommens 
in bezog auf die wissenschaftlich-technische ZnsammeQ
arbeit''' und die diesbezüglichen Bestimmungen des Schlußdo
kuments der Dritten ÜI:ierprlIfungskonferenz. den Schlußbe
richt der Ad-hoc-Gruppe von Regierungssachverstlindigen und 
den Schlußbericht der vom 19. bis 30. September 1994 
abgehaltenen Sonderkonferenz der Vertragsstallten des 
'Oliereinkommens92, 

1. vermerkt, daß eine Mehrheit von Vertragsstallten des 
'Obereinkommens über das Verbot der Entwicklung, Her
stellung und Lagerung bakteriologischer (biologischer) Waffen 
und von 'lbxinwaffen sowie über die VerniclJtong solcher 
Waffen die VerwabrmlIchte ersucht hat, eine Sunderkonferenz 
einzuberufen, um den abschließenden Bericht der Ad-hoc
Gruppe von Regierungssachverstllndigen zur Ennittlung und 
PrOfung möglicher Verifikationsmaßnalunen vom wissen
schaftlichen und technischen Standpunkt zu behandeln; 

2. begr/qJt den am 30. September 1994 im Konsens 
verabschiedeten abschließenden Bericht der Sonderkonferenz 
der Vertragsstallten des 'Obereinkonunens, in dem die Ver-

'" Siehe BWClCONF.DII23. 
.. BWClCONF JIIJVBREXI9 umI Kort.!. 
.. Resolutlon 2826 (XXVI), AnIago. 
.. 'BWC/CONF.D1123. Tell n. 
" Siehe RlosoJut!on 2826 (XXVI). AnIago. Artiko1 X. 
" BWCJSPCONF/!. 
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tragsstaaten übereinkamen, eine allen Vertragsstaaten offen
stehende Ad-hoc-Gruppe einzusetzen, mit dem Auftrag, 
geeignete Maßnabmen, namentlich auch mögliche Verifika.. 
tionsmaßnabmen, und Entwllrfe von Vorschlligen zur S1iIrkung 
des Übereinkommens zu prüfen, die gegebenenfalls in ein den 
Vertragsstaaten zur Prüfung zu unterbreitendes, rechts
verbindliches Dokument aufzunehmen wIIren; 

3. begrqJlt die bislang zur Verfilgung gestenten Informa
tionen und Osten, und fordert alle Vertragsstaaten des Über
einkommens erneut auf, sich an dem in der SchluBerkllirung 
der Dritten Konferenz der Vertragsparteien zur 'Öbe.rpri1fung 
des Übereinkommens Ober das Verbot der Entwicklung, 
Herstellung und Lagerung bakteriologischer (biologischer) 
Waffeo und von Thxinwaffen sowie über die Vernichtung 
solcher Waffen vereinbarten Informations- und Dstenaus
tausch zu beteiligeo; 

4. ersucht den Generalsekretär, den VerwaImnllcltte des 
Übereinkommens die notwendige Unterstlltzung zu gewähren 
und die erforderlichen Dienste fIIr die Umsetzung der Be
schlUsse und Empfehlungen der Dritten Überprüfuiigskonfe
renz sowie der im SchIußbericht der Sonderkonferenz enthalte
nen BeschlUsse bereitzustellen, namentlich auch jede Unter
stDtzung, die die Ad-hoc-Gruppe von Regierungssachver
ständigen benötigt; 

5. /orden alle Unteneicboersraaten, die das Übereinkom
men noch nicht ratifiziert haben, auf, dies unverzllglich zu tun, 
und fordert außerdem diejenigen Slasten, die das Überein
kommen noch nicht unterzeichnet haben, auf, bald Vertrags
&tasten zu werden und dadurch zur Universalität des tlberein
kommens beizutragen, 

6. beschließt, den Punkt "Übereinkommen Ober das 
Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung 
bskteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen 
sowie Ober die Vernichtung solcher Waffen" in die vorJllufige 
Thgesordnung ihrer filnfzigsten Thgung aufzunehmen. 

90. Plenarsitzung 
15. Dezember 1994 

49/138. Schafl'ong einer kemwaffenfrelen Zone In Afrika 

Die Generalversammlung, 

eingedenk der Erklllnmg Ober die Entnuklearisierung 
Afrikas", die von der Versammlung der Staats- und Regie
rungschefs der Organisation der afrikanischen EInheit auf ihrer 
1964 in Kairo abgehaltenen ersten ordentIichen Thgung verab
schiedet wurde, in der sich die Staats- und Regierungschefs 
feierlich bereit erklllrt haben, sich durch eine unter der Schirm
herrschaft der Vereinten Nationen zu schließende interna
tionale Übereinkunft zu verpflichten, Kernwaffen wedet 
herzustellen noch die Verfljgungsgewalt darüber ZU erwerben, 

unter Hinweis auf ibre Resolutionen 1652 (XVI) vom 
24. November 1961 und 48/86 vom 16. Dezember 1993, ibre 
erste und ibre 1etzte Resolution zu dieser Frage, sowie auf alle 
ibre früheren Resolutionen Ober die Verwirklichung der 
Erklärung Ober die Entnuklearisierung Afrikas, 

In dem WUnsche, die Umsetzung der Ziffern 60 bis 63 des 
SchIußdoknments der zehnten Sondertagung der Generalver
sammlung" sicherzustellen, 

mit der Aufforderung an alle Staaten, den afrikanischen 
Kontinent und die umliegenden Gebiete als kernwaffenfreie 
Zone zu bettachten und zu respektieren, 

eingedenk der Bestimmungen der 
Resolutionen CMlRes.I342 (LIV)36 und CMIRes.139S (LVI) 
Rev.l93 Ober die Verwirklichung der Erklärung Ober die 
Eutnllklearlsierung Afrikas, die vom MinisteIrat der Organisa
tion der afrikaniscru.,. EInheit auf seiner im Mai und Juni 1991 
in Abuja beziehungsweise im Juni 1992 in Dakar abgehalte
nen vierundfiIDfzig beziehungsweise sechsundfllnfzigsten 
ordentlichen Thgung verabschiedet wurden, 

Kenntnis nehmend von der Resolution CMIRes.1529 (LX) 
Ober die {Tmsetnmg eines Vertrages Ober eine kernwaffenfreie 
Zone in Afrika, der vom Ministerrat der Orgsnisation der 
afrikanischen Einheit auf seiner vom 6. bis 11. Juni 1994 in 
Tunis abgehaltenen sechzigsten ordentlichen Thgung ver~ 
abschiedet WIJ1'de"4, 

unter Hinweis auf die Resolution GC(XXXVIII)IRBS17 
Ober eine kernwaffenfreie Zone in Afrika, die von der General
konferenz der Internationalen Atomenergie-Orgsnisation am 
23. September 1994 verabschiedet WIJ1lIe9', 

mit Genugtuung über die Fortschritte, die auf der vom 
16. bis 25. März 1994 in Wmdhuk beziehungsweise vom 
11. bis 14. Mai 1994 in Addis Abeba abgebaltenen vierten und 
filnften Thgung der gemeinsam von der Orgsnisation der 
afrikanischen EInheit und den Vereinten Nationen eingese1Zten 
SachveIlllllndigengruppe zur Ausarbeitung des Entwurfs eines 
VerI!'ßges über eine kernwaffenfreie Zone in Afrika erzielt 
wurden, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht Ober die vierte und 
fDnfte Thgung der Sachverstllndigengruppe zur Ausarbeitung 
des Entwnrfs eines Vertrages Ober eine kernwaffenfreie Zone 
in Afrika"; 

2. nimmt flI4Ilerdem Kenntnis von dem Angebot der 
Regierung SDdafrikas, den Sitz der Afrikanischen Kernen
ergiekommision nach deren Scbaffung in Südafrika ein
zurichten; 

3. erkliJrt erneut, daß die Verwirklichung der von der 
Versammlung der Staats- und Regierungschefs der Organisa
tion der afrikanischen EInheit verabschiedeten Erklllnmg über 
die Eutnuklearisierung Afrikas ein wichtiger Schritt zur 
Verhinderung der Verbreitung von Kernwaffen und zur 
Förderung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
wäre; 

4. begrtVJt mit Genugtuung die AnkI\ndigPng Algeriens, 
daß es beschlossen habe, seine Beitrittsurkunden zu dem 
Vertrag Ober die Nichtverbreitung von Kernwaffen!! zu 
hinterlegen; 

5. wiederholt nachdrlJcklich Ihre Aufforderung an alle 
Stasten, den afrikanischen Kontinent und die nm1iegenden 

" SIehe A/47/SSS. AnIumg I. 
.. Siehe A/49ßJ3. AnIumg I. 
" A/49/S5O, AnIumg D-
.. A/49/436, AnbaDg. 




